MUW/AKH: „Unselige Partnerschaft“ (Zitat Busek)
Universitätsräte, Insider und andere KritikerInnen sorgen in Tageszeitungen* für Informationen und Aufregung um die Med Unis Wien, Innsbruck und Graz. Diesmal geht es nicht um Schwarze Schafe unter den ÄrztInnen, sondern um Umstände, die ärztliches Arbeiten unnötig erschweren. Einer der Hauptkritikpunkte ist der für Österreich charakteristische, trennende Dualismus von Autonomen Med Unis (zuständig für Lehre, Forschung und ärztlichen Personalstand) und Spitalsträgern (Länder, zuständig u.a. für Patientenströme). International ist es hingegen üblich, den Med Unis auch die Verwaltung eines (kleinen) Universitätsspitals zu überlassen. Medizinische Forschung braucht die Arbeit mit den PatientInnen.            *z.B.: DerStandard, 30./31.Aug.08 
Unvermeidliche Folgen des Dualismus

  1. Ständig steigende Patientenfrequenzen bei gleich bleibendem ärztlichem Personalstand. Die Arbeitspflichten können nicht mehr in der regulären Arbeitszeit bewältigt werden. Für PatientInnenbetreuung werden bis zu 150% der Normalarbeitszeit verwendet und die übrigen Pflichten wie Lehre (StudentInnen- und FachärztInnen-Ausbildung) und Forschung müssen auch in der Freizeit abgewickelt werden.
  2. Massive Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz- (KA-AZG)Überschreitungen und hohe Strafandrohungen des Arbeits-inspektorats (über mehrere hunderttausend Euro).
  3.  Mit der weit über die reguläre Arbeitszeit hinausreichenden PatientInnenbetreuung leistet die MUW eine Quersubventionierung des Spitalsträgers auf dem Rücken des MUW-Personals.

Weder Rektor (MUW) noch Direktor (AKH) müssten Anzeigen des Arbeitsinspektorates wegen KA-AZG-Überschreitungen fürchten, wenn Problemlösungen gefunden würden.

lösungSANSÄTZE 
  1. International ist ein maximal 600 Betten führendes Universitätsspital mit kleinen Ambulanzen üblich. Da diese Redimensionierung in Wien unmöglich ist, sind  finanzielle Abgeltungen der ärztlichen Personalkosten an die Med Uni für die Betreuung der LandespatientInnen und eine  Personalaufstockung notwendig
.
  2. Leistungskatalogs-Beschränkung auf definierte SOPs.
  3. Vorziehen einer gemeinsamen Betriebsführung MUW-AKH (vertraglich erst ab 2015 vorgesehen;  lt. § 29 Abs. 5, UG02).

  Damit würden sich die Arbeitsbedingungen verbessern und  der Teil des Ministerentwurfs in der Gesetzesnovelle    (http://ug02.wordpress.com) erübrigen, in dem die Verantwortung für die o.g. Arbeitszeitgesetz-Überschreitungen vom Rektor auf den Spitalsdirektor abgeschoben werden soll. 
Diese „lex rektor“ wird vom Betriebsrat abgelehnt, da die ÄrztInnen nicht zu LeiharbeiterInnen degradiert werden sollen.

   Die Kritik ist berechtigt. Die Diskussion um die Problemlö-sungen stockt. Der Wissenschaftsminister ist gleichzeitig Landespolitiker in Wien, unterliegt also Interessenskonflikten. Er  müsste erst beweisen, dass er Arbeitsbedingungen der MitarbeiterInnen verbessern will. Die Personalvertretung von 5000 MitarbeiterInnen der MUW war in Verhandlungen der MUW und des Bundes mit dem AKH/Land Wien bzgl. Lösungsansätzen noch nicht eingebunden. Ihr Betriebsrat fordert diese gesetzlich vorgesehene Mitbestimmung  ein.




     

     (K. Heimberger)

